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gen tÄß sie gemacht ist. — Ust er is Antrag wird an« î Aibon hat übrigens Bewertungen gemacht, die äffe

genommen. ^ in dem Bericht der Kommission einhalten, ob freilich
Ein an den Senat gerichteter anonimer Briefv nicht alle Bemclklingcn öcs Bcricirrcs die seinen sind,

wild ungeleftn auf die Seite gelegt. ê Muret: Ich will meine Meinung über eine

Die Discussion über den Zehendeni und Feodalc « Frage auseinandersetzen, über welche das Publikum
abgabenbeschkuß w-rd eröffnet. — Auf Meyers v. e wie die Rathe sehr ungleich dcnkl. G^-nj unpanhell
Arbon Antrag sollen die Mitglieder der Kommission " isch, ich darses sage», und in einer lolchen Lage, die

zuerst, und auf Crauer und Fornerods Antrag
soll jedes Mitglied zweimal reden können.

Meyer s. Arbon: Es wird dem Senat erin-
nerlich seyn, daß ich als Mitglied der Kommission dem

es meinem besondern Inteicssc gl-ichgultig seyn laßt,
cb Zeheiidcn und Bodenzinse auf die ein oder Mere
Weise loskäufiich erklärt werde», frei von sidemsieM
den Einfluß, und eben so entfernt durch DrohimM

Gutachren derselben nicht unbedingt, wohl aber der H von einer oder Lobsprüche von anderer Sesie Met
Verwerfung des Beschlusses beipflichtete. Ich will z zu werden, habe ich kaltblütig die wichtige Fragt, A
keiîî-eswegs in die Untersuchung eintreten, ob die Ze
henden eine Abgabe oder eine Schuld sind? Welches
von beiden der Fall seyn mag, so fragt sich's, ob die

gegenwärtigen Besitz r ihn rechtmässig an sich gebracht,
und ihr Eigenthumsiecht beweisen können? sobald
dieß ist, so müssen sie entschädigt werden; wer soll
aber entschädigen? Gerne würde ich dew Staat ent-
schäd-gcn lassen, allein wenn er es thun soll, so frägt
es sich, aus welchen Quellen? Dre Zehndpflichtigen
müssen dem Staat diese Quellen liefern. So sehr ich

diese Beschwerden des Landmarins abgcschaft wünsche,

so machen mir allgemeine Pflichten es doch unmög
Uch, den Beschluß, so wie er ist, anzunehmen; das

Halbe vom Hundert ist keine Entschädigung, kein Ae>

auivalent; der Staat wird dabei zu sehr geschädigt;
die Grundzinse sollten etwas höher angeschlagen wer-
den. — Der allzugrossen Strenge des Kommissional
Gutachtens kann ich um so weniger beipflichten, als
dasselbe auch sogar die Ehrschätze will abgekauft wrsi
sen, die längst schon als Perfonalftudakrechte aufge:
hoben sind.

Lüthi v. Sol. Mein Vorgänger erkennt dieZe-
henden für Schuld an, indem er Eigenthümer dersel

den anerkennt; wo ein Gläubiger ist da muß auch ein

Schuldner seyn, und es ist gar nicht die Frage: ob

der Zehenden bei seinem U sprung eine Abgabe war,
sondern ob derselbe in Kaut und Verkauf gekommen,
geerbt, getauscht, verschenkt worden sey; in diesem

Fall muß er als Eigenthum, und kann nicht als Auft
läge angesehen werde. Wann der Staat durch irgend
ein Mittel, alle Zebenden an sich kaufen könnte; dann
könnte man ihn als allgemeine Auflage ansehen; dann
könnte ihn der Staat aufhoben und andere Auflagen
an seine Stelle setzen. — Der Finanzminisier glaubt
ein solches Mi lel gefunden zu h> b> n; er will ein

allgemeines gleicharmiges Steuer,'ystcm errichten;
daneben die Zehndpfiichtige vier Jahre durch noch

den Zekcnden'zahirn lassen, daraus eine Losk,ufu»gs>
fasse errichten, die Piivarzehendbcsitzer entschädigen

und hernach de» Zebenden aufheben; — dieß ist auch

me>ne Meinung. Aber die Resolution ist verwerflich.

uns vorgelegt ist, geprüft, und das Resultat n«
Prüfung ist, daß ich nicht anders kann, als die M«
lutlvn des grossen Rathes annehmen.

Nicht als ob ich dieselbe für fehlerfrei anM,
und allen ihren Grundsätzen beipflichte; ihrer AM
jung mangelt gehörige Klarheit und Bestimmtheit; bit

Last welche sie der Nation auflegt scheint mir gioß i»

seyn; ich werde mein Syst m über Art und Preis

der Loskaufung darlegen, vorher aber einige Beim«

kungen über die Natur der Abgaben, so Gegenstand

des Beschlusses sind, machen.
Die Fortsetzung im izzsten Stu«>

Bericht der Militärkommission über die EinriMS
einech stehenden Truppencorps, dem grossen Mg
der einen und untheribaren helvetischen Repê
den 2isten August -798, vorgelegt. (Am 27 A»'

gust vom grossen Rath und am 4. Sepum»»

vom Senat angenommen.)
Der grosse Rath der einen und untheilbart»

helvetischen Republik.
AndenSenat.

In Erwägung. daß es dermalen eines der drmgenM

Bedürfnisse sey, so geschwind als immer möglich MM
nete Macht zu errichten, durch welcke die allgemeine
Ruhe und Orommg in, Innern der Nepnplik gehandlM, «

Sicherheit der Strassen befördert, die Vollziehung der

gegen den allfälligcn Widerstand Uebclgesiniirer aller Arr.o»
gesetzt, und auftührische Ilmei'nehmungen nicht nur >m

drückt, sondern denselben kraftig vorgeboge» werden konm,

In Erwägung, daß diese bewaffnete Macht auf den

von stehenden Truppen gesetzt weroen müsse, ^durch Uebung, und daheriger Gcsclavwdigkeir, m ersttz'N'

ihr an Zahl gebricht, anderseits dann, uni beständig Z"

Verrichtungen bereit zu seyn;
In Erwägung, daß aber eine vollständige, w> en;

Organisalion des Militärs, sowokl politische Angaben er., '

^
die dermalen noch gebrechen, als aber oesonMS denn >

^
ruhiger Ueberlegnng und vielem Icitanfwand en

muß; hingegen aber eine sogenannte M ion ode "
Waffen zusammen, im Verfolge jeder Uml.mnN;

Daß fernere nicht das aewöunliche Venu' »w 0^ ^
rey gegen die Infanterie bey diejer Legie» b.00oachtet

indem sie keine Entschädigung gewährt, und dem k könne, weil >) Remerc» die zweckmässigste

Staat ungeheure Schulden auswalzt. — Meyer von ihaoung der innern Sicherheit ist; weil sie Hi»



Heilung aller Nachrichten und Befehle, durch die Republik
unumgänglich in einiger Anzahl vorhanden seyn muß; weil auch

-z) im Fall der Noth die Infanterie ans der Miliy verstärkt
werden kann; hingegen eine branchbare Kavalerie dermalen
schlechterdings nur in einem stehenden Truppencorps zu sin-
den ist.

Und daß es endlich den Umstanden angemessen sey, zwar
durch das Gesetz die vollständige Zahl und Zusammensetzung
dieser Legion zu bestimmen, anbey aber dem Vollziehungs-Di-
rectorium zu überlassen, dieses Corps ganz zu formieren oder
nur so viel davon, als die Lage der Republik und die Hand-
habung der öffentlichen Ruhe mich Sicherheit erheische» :

Beschließt, auf die Einladung des Vollziehungsdirekto-
riums vom 7ten August 1798, nachdem er die Urge uz
erklärt:

î- r. Es soll zur Handhabung der Polizev, innern Ruhe
und Sicherheit der Republik, einstweilen unter dem Namen
Legion, ein stehendes Truppenkorps errichtet werden.

Dem Vollziehungsdirektorium ist überlassen, je nach
dem Bedürfnis diese Legion ganz oder nur zum Theil zu er-
richten, sey es, daß alle die verschiedenen Arten von Truppen,
nicht vollzählig gemacht werden, oder nur die einen derselben.

z. Doch soll das Verhältnis der Oberoffiziere in allen
Fällen bleiben, wie es die Organisation vorschreibt.

4. Die vollzählige Legion soll bestehen, aus einem grossen
und kleinen Staab von 20 Mann, svdanu >00 Mann Artille-
rie, so» Mann Linien-Infanterie, 400 Jägern zu Fuß, und
4°o Husaren.

5- Die Mannschaft der Legion, ausser dem Staab, wird
in iz Compagnien abgetheilt, deren jede, mit Jnnbegriff der
krim, klima, loo Mann stark ist.

Staab.
§. 6. Das ganze Corps wird durch einen Legionschef kvm-

mandirt.
7. Unter diesem steht einem Kommandant für die Jnfan-

terie (mit Jnbegrif der Jäger), und ein Commandant der
Husaren; die Anciennität entscheidet den Rang zwischen die-
sen beyden; jeder von ihnen hat die besondere Aufsicht und
Commando über die Art von Truppen, zu deren er gehört.

L. Für die ganze Legion soll eiu Adjutautmajor seyn, der
Hauptmanusrang bekleidet.

y. Ferner z Adjutanten mit Lieutenautsrang; nämlich ei-
ner für die Linien-Infanterie, einer für die Jäger, und ei-
«er für die Husaren.

10. Endlich ein Quartiermeister mit Lieutenantsrang,
ein Feldschärer-Major, und 2 Unter-Feldschärer, alle z mit
Offizersrang.

11. Zudem kleinen Staat gehören z Unter-Adjutanten
mit Feldweibclerang; von deuen einer der Linien-Infanterie,
emer den Jagern und einer den Husaren anhängig ist.

^
ein Unter - Quartiermnister, ein Fcldzeugwart,

der die besondere Aussicht über Munition und ihre BeHand-
lung hat, und zur Artillerie gehört; eiu Tambourmajor, ein
Tromperermaior, eiu Pferdartzt und ein Wageumeistcr; alle
dieie mit Feldwetbelsrang.

iz. Dem Vollziehungsdirektorium ist überlassen, auf so
lange als nöthig, die erforderliche Zahl Handwerkslcure bey
der Legion anzustellen welche unter dem!. 4. festgesetzt sind,
«nd mcht dazu gerechnet werden sollen.

Compagnien.
Artillerie.

§. 14. Die Artillerie - Compagnie soll bestehen : aus ei-
nem Hauptmann einem Lieutenant, 2 Uuterlieutcuant, einem
Feldweibel, einem Fourièr: 4 Wachtmeistern, g Corporalcu,
2 Tambours uud 80 Kanonieren.

15. Der Artillerie-Hauptmann kommaudirt die Artillerie
unter den unmittelbaren Befehlen des Leqionschefs, gleichwie
der Infanterie-Commandant die Infanterie und Jäger, und
der Husaren-Commandant die Husaren-

id. Von dieser Artillerie soll, soviel als die Umstände
zulassen, zu leichter oder reitender Artillerie bestimmt und
geübt werden.

Linien-Infanterie und Jäger.
§. 17. Die Infanterie - und Jäger-Compagnie soll bestehen

aus einem Hauptmann, einem Lieutenant, 2 llnterlieutenants,
einem Feldweibel, einem Fourièr. g Eorporalên, 2 Tambours,
und z« Gemeinen.

Husaren.
§. 18 Die Husaren - Compagnie soll bestehen : aus einem

Hauptmaun, einem Lieutenant, 2 Unrörlieutenauts, 1 Ober-
Wachtmeister, 1 Fourier, 4 Wachtmeistern, 8 Eorporalên, r
Fahnenschmied, z Trompetern, und 78 Husaren.

iy. Zwey Kompagnien Husaren machen eine Schwadron
aus, welche der altere Hanptmann kommandiert.

20. Die verschiedenen Arten von Truppen, aus welchen
diese Legion zusammengesetzt ist, sollen gekleidet, bewaffnet
und ausgerüstet werden, wie es ihre Benennung uud Bestim-
mung erheischen-

»r. Soviel möglich sollen dazu Produkte oder Fabrikations-
arrikel des Landes gebraucht werden; die Details hierüber
sind dem Vollziehungsdirektorium überlassen

22. Die Legion soll durch freywillige Anwerbung errich-
têt werden; wo möglich so, daß aus jedem Theile der Repu-
blik eine ähnliche Anzahl Bürger angeworben werden möchte.

2z. Jeder Unteroffizier und Soldat, vom Feldweibel in-
klusive herabgerechnet, so wie jeder im kleinen Staab, wird
von der Nation auf Unkosten derselben gekleidet, bewaffnet,
ausgerüstet, und diejenigen beritten gemacht, welche es sey»
müssen, ohne einigen daherigen Abzug von ihrem Sold.

24. Hievon find ausgenommen, die Hemdcr, Schuhe»
Strümpfe und Halsbinden, (Oravàz), die jeder selbst an-
schaffen muß.

»5. Den berittenen Unteroffiziers und Soldaten werden die
Stiefel zwar auf Kosten der Nation geliefert; sie müssen aber
dieselben aus eigene Kosten ausbessern lassen und besorgen.

2y. Eben so muß ein jeder seine Kleidung, und Waffen
auf eigene Kosten ausbesseren und im Stand erhalten; so wie
der berittene die kleineren Gegenstände seiner Pserdrüstung.

-7. Nachlässigen werden die nölhigen Ausbesserungen auf
ihre Kosten veranstaltet, und vom vecompte bezahlt, oder
wenn dieser nicht zureichte, auf dem Solde inubehalten.

2Z. Zu dem Ende wird jedem Corporal, Fahnenschmied
Tambour, Trompezer, und Gemeinen, auf seinem Solde ein
vecompre inubehalten über welchen ihm getreue Rechnung
geführt werden muß: und zwar den berittenen, so wie den
Artilleristen sechs Kreutzer, den Infanteristen und Jägern aber
täglich vier Kreutzer.

-s- Jeder Offizier, vom Uuterlieutenant inclusive aufwärt«
gerechnet, muß sich auf seine eigenen Kosten nach der Ordonanz
kleiden, bewaffne», ausrüsten und beritten machen»
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zo. Wenn jedoch einem Offizier ein Pferd in seiner Am-
tesvcrriànz ohne sei» Verschulden geröd.'et oder z» fernerem
Dienst unttauchbai' qemacbt irird so soll es ihm von der Na-
tiomnoch einem biistgcn Anschlag vergütet werden.

z-. Denjenigen Oisin'ers der Legion, welche beritten seyn
müssen, wird «us ihr Verlangen der Vorschuß zum Anlauf ei-
nee. Pterdes von derNation gemacht; dieser Vorschuß soll aber
ailfchem c'° > >!, dee cr,-cu Dienßjahres wiederum innegehalten
yerden, und »war monatlich soviel, als es auf diese Zeit be-

rechnet beziehen mag.
z- .'lebst de» Artilleristen welche zur leichte» oder rei-

tende» Artillerie bestimmt sind, m d den Husaren muffen an-
noch bersten sum: der ganze grosse Staab, ausgenommen der
eine Uui-'rfeldschÄer; der Trompetcrmajor, der Pferdarzt,
der Wazen.neister, und der Unteradjutaut der Husaren, im
kleine» Slaav; sodenn der Artillcriehauptmann.

zz. Keiner darf mehrere Pferde stalten als ihm Ratio-
neu angewiesen find; keinem werden mehr Rationen ausgerich-
tet oder vergütet, als er wirklich Pferde hält.

Z4 Jeder Militarpcrson der Legion vom Feldweibcl, und
denen die diesen Rang haben, inklusive, heradgerechnet, soll

täglich eine Ration Lebensmittel, nebst ihren Solo gereicht
werden.

z;. Eine Ration Lebensrnittel besteht aus -4 Unzen Brod
und g Unzen Fleisch.

z6. Die Offiziers beziehen keine Rationen Lebensmittel,
misgeliommen, wenn sie im Felde bivaqui^cn, und sich die

Le.cnsmitrel nicht selbst herbeischaffen können; in diesem Falle
sollen ihnen soviel dergleichen Rationen zukommen, als sie Fvu-
rage-Rationen beziehen.

z?. Jeder Unteroffizier und Gemeine, vom Feldweibcl,
und dem der diesen Rang hat, inklusive, abwärts gezählt,
der beritten seyn muß, (siehe §. z-.) bezieht täglich,
nebst seinem Solde, eine Nation Fouragc sur sein Pferd.

Z«. Unter den Offizieren können nachfolgende an Fonrage-
Rationen beziehen;

Der Lcgioiischef, vier.
Der Infanterie - Kommandant, drei.
Der Kavalcrie-oder Husaren-Kommandant, drei.
Der Adjutantmajor, zwei-
Die drei Adjutanten mit Licutenantstang, zeder eine.
Der Quartienneister, eine.
Der Feldschärer-Major, und einer der Unterfeldscharer,

Ader eine.
Die Artillerie - und Husaren -Hanptleute, ttder zwei-
Die Infanterie - und Jäger-àuptleute, jeder eine.
Die Lieutenants und Unterlieutenants, der Artillerie »nd

Husaren, jeder eine.
zy. Der grosse Staab bezieht monatlich nachstehenden

Sold, in Schweitzersranken gerechnet, die Louisd'or zu jechs-

zehn Franken: ^
Der Legionschef, zweihundert acht und achtzig.

Der Infanterie - so wie der Kavallerie - Kommandant,
zweihundert. ^Der Adjudantmazor, hundert und acht und sechszig.

Jeder der drei Adjutanten, mit Lieurenatsraiig, hundert
«nd zwölf.

Der Qnartkermeister, achtzig.

So lange er er ncmlich nur Lleutenantsrang behalt, und

«icht ttwann wegen langen, getreue» oder vorzüglichen Dien-

sten, einen höhern Rang bekommt.
Der Feldschärermajvr, hundert.
Zeder der Unterfeldscharer, v-er und sechzig.

40. Der kleine Siaab bezieht täglich nächst hcndeu Sold,
in Batzen, der Schweitzer-Franke zu zehen B izen gerechnet:

Der Unter - Adjutant der Linieninsanlerie, so wie der der

Jäger, dreizchen Basen.
Der Unter-Adjm.mt der Husaren, sunfzehen Baken.
Der Unter-Quattmeister- neu» Batzen. ^
Der Felozengwarr, neun Batzen-
Der Tambour-Major, sieben Batzen und Zwei Kttichtt.
Der Trompeter-Major, neun Batzen.
Der Pserdarzt achtzehen Batzen-
Der Wagmcister, Buzcn.
Die Haiidwcrter. welche das Vollziehnngs - Direktorium

bei der Legion anstellen wurde, beziehen Sold und Mim»
wie ein Gemeiner derjenige» Art Truppen, deren sie anhà'
gig gemacht werden; ihre Arbeit wird ihnen besonders, »ach

einem mässigcn Anschlag bezahlt.

4-. Dem Feldschärer-Major und Pserdarzt werde» die

Bandages und Medikamente, die ste der Legion liefern, von

der Nation bezahlt.
gz. Die Offiziers der verschiedenen Compagnien beziehen

monatlichen Sold, in Schweizer-Fraken gerechnet:
Ein Artillerie-und Husaren - Haiiptmann, 160.

Em Jnsamcrie-und Jäger - Hauptm mn --8.
Ein Artillerie-und Husarenlieutenant, uz.
Cm Infanterie - und Jägerlieiitcnant, 80.
Ein Artillerie - und Husaren - Untci lieutenant, 96.

Ein Infanterie - und Jäger - Unterlieulenaiit, <>4

44. Die Unteroffiziers und gemeinen der vttschicdem

Kompagnien beziehen täglich an Sold.

Die Artillerie und Husaren.

Ein Feldweibcl oder Oberwachtmeisier, y Batzen-

Ein Fourier, 7 Batzen-
Ei» Wachtmeister, 6 Baken 2 Kreutzer.
Ein Korporal, ; Batzen und 2 Kreutzer.
Ein Fahnenschmied, 5 Batzen und 2 Kreutzer.
Ein Tambour, 5 batz.

Ein Trompeter, 5 batz.

Ein Kanonier oder Husar, 4 batz. und 2 kr.

Di'e Infanterie und Jäger:
Ein Feldweibcl, 7 batz. und 2 kr.
Ein Kourier, 5 bah und 2 kr.
Ein Wachtmeister, ; batz.

Ein Korporal, 4 batz.

Ein Tambour, z batz. und a kr.
Ein Gemeiner, z batz.

Die Unteroffiziers und Gemeinen der Artillerie

ami Dien. der leichte» Artillerie gehören ""d Nr.l u t,

erhalten täglich zwei Kreutzer Zulage, wegen dem u

der Pferdrnsiimz. vnle S 26.)
Dein Fahnenschmied wird seine Arbeit nach einem

gen Tar besonders bezahlt.
47. Die Tambours und Trompeter mußten ihre a.

peren ans ihre eigenen Kosten mirer h Iren- „,nniandirt,
48. Die Legion soll in deutftber Sprach comai^

und nach den Neglcmenten der srankijcheu ^nsanlme
vallerie ercrziert werden.

Ara», den aasten August 179z.

K. Koch, im Namen der KommW»'
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